	Name des Betriebs:
	Betriebsanweisung

gemäß § 12 BioStoffV
zur  TRBA 230 - Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der Land- und Forstwirtschaft und vergleichbaren Tätigkeiten
	Stand: 

	Arbeitsbereich: 

	Tätigkeit:  
	

	BIOLOGISCHER ARBEITSSTOFF

	

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	
	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	
	

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112

	
	

	ERSTE HILFE – Notruf 112

	
	

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	


<

